
Das für die Ehe geltende Recht in Abhängigkeit von der religiösen Zugehörigkeit der Partner 
 
• Die obere Hälfte jedes Kästchens gibt an, welches Recht für die Ehefähigkeit und den Ehewillen gilt; die untere Hälfte gibt an, welches Recht für die 

Eheschließungsform gilt. 
• Wenn im oberen Kästchen zwei Rechtsordnungen genannt und durch ein +-Zeichen verbunden sind, bezieht sich die zuerst genannte Rechtsordnung auf den 

einen (links genannten) Partner, die zweite auf den anderen (oben genannten) Partner. 
• Alle Angaben in der Tabelle setzen voraus, daß an erster Stelle und uneingeschränkt das göttliche Recht gilt (vgl. die Erwähnung des göttlichen Rechts in 

c. 1059 CIC; c. 780 §1 und 2 CCEO; Art. 4 § 2, 2° DC). Außerdem ist die Zuständigkeit der weltlichen Gewalt für die rein bürgerlichen Wirkungen der Ehe 
vorausgesetzt (vgl. c. 1059 CIC; c. 780 § 1 CCEO; Art. 3 § 3 DC). 

• Beim Wechsel der religiösen Zugehörigkeit können sich Besonderheiten ergeben; darauf geht die Tabelle nicht ein. 
• * = Für Ehen von Protestanten mit einem (protestantischen oder sonstigen) christlichen Partner gilt nach c. 780 § 2, 2° CCEO das Recht, „an das sie 

gebunden sind“ (ius quo tenentur) und nach Art. 2 § 2, 2° DC das Recht, das ihre kirchliche Gemeinschaft verwendet (ius quo utitur Communitas ecclesialis). 
Bei beiden Formulierungen ist wohl an das staatliche Recht gedacht. Ein überzeugender Grund für diese Auffassung ist aber nicht leicht ersichtlich. 

• ** = Bei einer Ehe zwischen einem Ungetauften und einem katholischen oder orthodoxen Partner wird dem staatlichen Recht bislang keine Geltung zuerkannt. 
 
 

 katholisch orthodox protestantisch ungetauft 
kanonisches Eherecht (c. 1059 
CIC; c. 780 § 1 CCEO) 

kanonisches Eherecht (c. 1059 
CIC; c. 780 § 1 CCEO) + 
orthodoxes Eherecht (c. 780 § 2, 
1° CCEO; Art. 2 § 2, 1° DC) 

kanonisches Eherecht (c. 1059 
CIC; c. 780 § 1 CCEO) + 
staatliches* Eherecht (c. 780 § 
2, 1° CCEO; Art. 2 § 2, 1° DC) 

kanonisches Eherecht (c. 1059 
CIC; c. 780 § 1 CCEO) ** 

katholisch 
kanonische Eheschließungsform 
(c. 1117 CIC;  c. 834 § 1 CCEO) 

kanonische Eheschließungsform 
nur zur Erlaubtheit; zur Gültigkeit 
priesterlicher Segen (c. 1127 § 1 
CIC; c. 834 § 2 CCEO) 

kanonische Eheschließungsform 
(c. 1117 CIC; c. 834 § 1 CCEO) 

kanonische Eheschließungsform 
(c. 1117 CIC; c. 834 § 1 CCEO) 

 orthodoxes Eherecht (c. 781, 1° 
CCEO; Art. 4 § 1, 1° DC) 

orthodoxes + staatliches* 
Eherecht (c. 781, 1° CCEO; Art. 
4 § 1, 1° DC ) 

orthodoxes Eherecht ** 

orthodox 
 orthodoxe Eheschließungsform 

(c. 782, 2° CCEO; Art. 4 § 1, 2° 
DC) 

orthodoxe Eheschließungsform 
(c. 782, 2° CCEO; Art. 4 § 1, 2° 
DC) 

orthodoxe Eheschließungsform 

  staatliches* Eherecht (c. 781, 1° 
CCEO; Art. 4 § 1, 1° DC ) 

staatliches Eherecht 

protestantisch   staatliche Eheschließungsform 
(c. 781, 2° CCEO; Art. 4 § 1, 2° 
DC ) 

staatliche Eheschließungsform 

staatliches Eherecht (Art. 4 § 2, 
2° DC) ungetauft  
staatliche Eheschließungsform 
(Art. 4 § 2, 2° DC) 


